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AUS KANTONEN UND GEMEINDEN

Die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen /
eine Umfrage in den Kantonen, Stand 1. Januar 1982

Kanton Kantonale
Regelung

Bevorschussung

von

Frauenalimenten

Karenzfrist Erfolglose
eigene
Inkassobemühungen

als Voraussetzung

Einstellung
bei Nichteingehen
der Alimente

Regelung
in einzelnen
Gemeinden

Kanton

ZH ja nein nein nein nein nein ZH
BE ja nein nein nein nein nein BE

LU1 nein ja LU
UR — — UR
SZ2 — — SZ
OW3 nein ja OW
NW ja nein nein nein nein nein NW
GL ja nein nein nein nein nein GL
ZG4 ja nein nein nein ja (nach 1 J.) nein ZG
FR ja nein ja (6 Mte.) ja nein nein FR
SO ja nein ja (6 Mte.) ja nein nein SO

BS5 ja nein nein nein s. Fussnote nein BS

BL — — BL
SH ja nein nein nein nein nein SH

AR ja nein nein nein nein nein AR
AI ja nein nein ja nein nein AI
SG ja nein ja (2. J.) ja nein nein SG

GR6 ja nein nein nein nein nein GR
AG7 nein ja AG
TG8 — — TG
TU ja nein nein ja nein nein TI
VD ja ja nein nein nein nein VD
VS ja ja nein nein ja (nach 1 J.) nein VS

NE ja ja nein nein ja (nach 3 Mten) nein NE
GE ja ja nein nein ja nein GE
JU10 — — JU

1 LU: Folgende Gemeinden haben die Alimentenbevorschussung eingeführt: Ebikon, Emmen, Horw, Kriens, Littau und Luzern.
Ab 1. 7. 1982 auch Sursee, mit einer Karenzfrist von 1 Jahr.

2SZ: Es besteht eine Vorlage für eine kantonale Regelung.
3 OW: Es liegt ein Entwurf für ein neues kantonales Sozialhilfegesetz vor. Vorgesehene Regelung für die Alimentenbevorschussung:

Kantonale Regelung: ja, Bevorschussung Frauenalimente: nein, Karenzfrist: ja (1 Jahr), Eigene Inkassobemühungen: ja,
Einstellung: wird von den Sozialbehörden festgelegt.
4 ZG: Die Einstellung der Bevorschussung nach 1 Jahr ist wie folgt zu interpretieren: liegt der bevorschussbare Betrag unter den
im Urteil festgelegten Unterhaltsbeiträgen, känn länger als 1 Jahr bevorschusst werden, nämlich bis zum gerichtlich festgesetzten
Betrag; längere Bevorschussungsdauer ist auch bei sporadischem Eingang der Alimente möglich.
s BS: Die Bevorschussung wird i. d. R. für 1 Jahr bewilligt, Verlängerung auf neues Gesuch hin. Das Recht auf Bevorschussung ist
nicht vorhanden, wenn in dem der Beurteilung vorangegangenen Jahr nicht mehr als Vi der bevorschussbaren Alimente eingegangen

waren, oder wenn die bevorschussten Alimente das 12fache der bevorschussbaren Alimente pro Kind überschreiten.
6 GR: Die Wohngemeinde trägt den nichteinbringlichen Teil der Vorschüsse, was sich vor allem in kleinen Gemeinden diskriminierend

auf die Berechtigten auswirken kann.
7 AG: Einführung auf Mitte 1983 vorgesehen. Ein neues kantonales Sozialhilfegesetz wurde im September 1982 angenommen.
8TG: Neues kantonales Sozialhilfegesetz in Vorbereitung.
*TI: Im Juli 1981 wurde das Gesetz dahingehend geändert, dass die Bevorschussung bei Uneinbringlichkeit der Unterhaltsbeiträge

eingestellt wird.
10 JU: Das Gesetz, das die Alimentenbevorschussung vorsieht, wird am 1. Januar 1983 in Kraft treten.
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